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Erwägungen

E. 1.1
Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren
teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat und dem ein rechtlich
geschütztes, aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des
angefochtenen Entscheids zukommt ( Art. 81 Abs. 1 BGG ; vgl. BGE 144 IV 81 E. 2.3.1;
140 IV 74 E. 1.3.1; je mit Hinweisen).

E. 1.2
Umstritten ist, ob die ambulante Behandlung zu Recht infolge erfolgreichen Abschlusses
aufgehoben wurde (vgl. Art. 63a Abs. 2 lit. a StGB ). Es geht damit um einen Entscheid
über den Vollzug von Strafen und Massnahmen im Sinne von Art. 78 Abs. 2 lit. b BGG ,
welcher der Beschwerde in Strafsachen unterliegt (vgl. Urteile 6B_946/2019 vom 24.
Januar 2020 E. 1.2.1; 6B_964/2019 vom 27. September 2019 E. 1.3.1; 6B_104/2017 vom
10. März 2017 E. 2.3.2; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer hat am Verfahren vor der
Vorinstanz teilgenommen. Allerdings erscheint fraglich, ob er ein rechtlich geschütztes
Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Urteils hat, mithin dadurch
materiell beschwert ist.

E. 1.3
Das vorinstanzliche Urteil bestätigt die Aufhebung der ambulanten Behandlung infolge
erfolgreichen Abschlusses. Die Massnahme stellt einen Eingriff in die Freiheitsrechte des
Beschwerdeführers dar. Durch deren Aufhebung entfällt der Eingriff, womit sich die Frage
stellt, ob der Beschwerdeführer durch das vorinstanzliche Urteil überhaupt beschwert ist.
Vorliegend wurde die ambulante Behandlung gestützt auf Art. 63a Abs. 2 lit. a StGB
aufgehoben, weil sie gemäss der Ansicht der Vollzugsbehörde erfolgreich abgeschlossen
wurde. Die aufgeschobene Freiheitsstrafe wird nicht mehr vollzogen (vgl. Art. 63b Abs. 1
StGB ). Anders als bei einer Aufhebung wegen Aussichtslosigkeit, Erreichen der
gesetzlichen Höchstdauer oder Erfolglosigkeit (vgl. Art. 63b Abs. 2 ff. StGB ) folgen keine
gerichtlichen Nachverfahren und der Beschwerdeführer hat in strafrechtlicher Hinsicht mit
keinen weiteren Einschränkungen seiner Freiheitsrechte zu rechnen. Damit ist die
Aufhebung der ambulanten Behandlung wegen erfolgreichen Abschlusses an sich mit
keinen seine Freiheitsrechte beschränkenden Folgen oder Bedingungen verbunden. Dass
der Beschwerdeführer gestützt auf die Entscheide der Migrationsbehörden nach der
Aufhebung der ambulanten Behandlung die Schweiz wird verlassen müssen (siehe Lit. B.b;
Urteil 2C_417/2018 vom 19. November 2018), vermag daran nichts zu ändern, da dies
keine unmittelbare Folge der Aufhebung der Massnahme darstellt und nicht mit dem Zweck
der Massnahme zusammenhängt. Die Vorinstanz hält zutreffend fest, dass die Erhebung
einer Beschwerde zum alleinigen Zweck, sich der rechtskräftigen ausländerrechtlichen



Wegweisung zu entziehen bzw. diese hinauszuzögern, rechtsmissbräuchlich ist (Urteil S.
13).

E. 1.4
Der Beschwerdeführer begründet sein aktuelles schutzwürdiges Interesse damit, dass er
weiterhin rückfallgefährdet sei und seine psychische Störung daher insoweit geheilt werden
müsse, bis er keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit und sein Umfeld darstelle
(Beschwerde S. 3). Dies würde voraussetzen, dass der Pflicht des Beschwerdeführers, den
Eingriff in seine Freiheitsrechte durch die ambulante Behandlung zu erdulden bzw. bei der
Therapiearbeit mitzuwirken (siehe Urteil 6B_866/2017 vom 11. Oktober 2017 E. 1.4.3),
sein Recht gegenübersteht, eine ambulante Behandlung absolvieren zu können, wenn deren
Voraussetzungen erfüllt sind, wovon die Vorinstanz auszugehen scheint (Urteil S. 17). Mit
therapeutischen Massnahmen sollen weitere Straftaten zum Schutz der Allgemeinheit
verhindert bzw. vermindert werden. Therapeutische Massnahmen dienen der
Deliktprävention. Ihr oberstes Ziel ist die Reduktion des Rückfallrisikos bzw. die künftige
Straflosigkeit des Täters. Dessen Besserung interessiert das Strafrecht grundsätzlich nur
insoweit, als sich diese im Erlöschen seiner Gefährlichkeit auswirkt, sich also auf den
Schutz der Öffentlichkeit vor weiterer Delinquenz bezieht (vgl. BGE 142 IV 105 E. 5.4;
141 IV 236 E. 3.7 mit Hinweisen [zur stationären therapeutischen Massnahme]). Obwohl
therapeutische Massnahmen teilweise auch mit dem wohlverstandenen Interesse der
betroffenen Person an einer Behandlung gerechtfertigt werden (vgl. MARIANNE HEER,
in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 4. Aufl. 2019, N. 7 Vor Art. 56 StGB ; Botschaft
vom 21. September 1998 zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches
[Allgemeine Bestimmungen, Einführung und Anwendung des Gesetzes] und des
Militärstrafgesetzes sowie zu einem Bundesgesetz über das Jugendrecht, BBl 1999 2070
Ziff. 213.411), dienen sie nach dem Ausgeführten letztlich dem Sicherheitsinteresse der
Öffentlichkeit und nicht privaten Interessen. Die öffentlichen Sicherheitsinteressen werden
von der Staatsanwaltschaft wahrgenommen (vgl. Urteil 6B_664/2013 vom 16. Dezember
2013 E. 1.3). Ihr steht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung das Beschwerderecht in
Strafsachen nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG ohne Einschränkung zu ( BGE 145 IV 65
E. 1.2; 139 IV 199 E. 2; Urteil 6B_1381/2019 vom 13. Oktober 2020 E. 3; je mit
Hinweisen). Folglich wäre sie vorliegend zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert. Der
Beschwerdeführer kann sich demgegenüber nicht auf das öffentliche Sicherheitsinteresse
berufen. Damit fehlt ihm ein rechtlich geschütztes Interesse gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b
BGG . Er ist zwar durch das angefochtene Urteil betroffen, da er die Weiterführung resp.
Verlängerung der ambulanten Behandlung anstrebt; dieses faktische oder tatsächliche
Interesse genügt indessen - mangels Eingriffs in seine Freiheitsrechte - nicht.

E. 2
Nach der sog. "Star-Praxis" kann die in der Sache nicht legitimierte Partei eine Verletzung
ihrer Rechte rügen, die ihr nach dem Verfahrensrecht, der Bundesverfassung oder der
EMRK zustehen und deren Missachtung eine formelle Rechtsverweigerung darstellt. Das
nach Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG erforderliche rechtlich geschützte Interesse ergibt sich
diesfalls aus der Berechtigung, am Verfahren teilzunehmen ( BGE 141 IV 1 E. 1.1; 138 IV
78 E. 1.3, 248 E. 2; Urteil 6B_737/2020 vom 1. April 2021 E. 1.1; je mit Hinweisen).
Zulässig sind allerdings nur Rügen formeller Natur, die von der Prüfung der Sache getrennt
werden können. Nicht zu hören sind Rügen, die im Ergebnis auf eine materielle
Überprüfung des angefochtenen Entscheids abzielen ( BGE 146 IV 76 E. 2; 141 IV 1 E. 1.1



mit Hinweisen).

Solche formellen Rügen erhebt der Beschwerdeführer nicht. Er rügt zwar eine Verletzung
seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, weil die Vorinstanz die von ihm beantragten bzw.
angebotenen Beweise nicht abgenommen habe (Beschwerde S. 6 f.). Seine Kritik zielt
indes, wie auch seine übrigen Vorbringen, auf die Rechtmässigkeit der Aufhebung der
ambulanten Behandlung und damit auf eine Überprüfung in der Sache selbst ab, was
unzulässig ist.

E. 3
Auf die Beschwerde ist nicht einzutreten.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer grundsätzlich
kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Er ersucht indessen um unentgeltliche Rechtspflege
und Verbeiständung. Da die Voraussetzungen nach Art. 64 BGG als erfüllt erscheinen, ist
dem Gesuch stattzugeben. Es werden deshalb keine Kosten erhoben und dem Vertreter des
Beschwerdeführers ist eine angemessene Entschädigung auszurichten, die entsprechend der
von ihm eingereichten Honorarnote auf Fr. 1'691.25 festzgesetzt wird.
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